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Erstinformation
Erst-/Statusinformation gemäß
§ 15 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung
§ 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung

Agustin Maradiaga Romero
Eckermannstr. 76
21335 Lüneburg

Tel: 04131-8205556 
Fax: 04131-8205558
Webseite: www.maradiaga.de
Email:  info@maradiaga.de 

Tätigkeitsart
Gemeldet bei der IHK Lüneburg-Wolfsburg Lüneburg als
• Versicherungsmakler mit Erlaubnis gemäß §34d Abs. 1 GewO
• Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis gemäß §34i Abs. 1 GewO
• Darlehensvermittler mit Erlaubnis gemäß §34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO
• Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß §34f Abs. 1 Satz 1 GewO

Gemeinsame Registerstelle nach §11 a Abs. 1 GewO
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600 585-0
(14 Cent aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz)
www.vermittlerregister.info

unter folgenden Registrierungsnummer:
Versicherungsvermittlung: D-PCKL-T76SK-67
Immobiliardarlehensvermittlung: D-W-151-4D6Z-90
Finanzanlagenvermittler D-F-151-4M1J-18

Zuständige Registrierungsbehörde für die o.g. Tätigkeiten
IHK Lüneburg-Wolfsburg 
Am Sande 1
21335 Lüneburg 
Telefon: 04131-742-0
https://www.ihk-lueneburg.de/ 

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an 
Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen  
am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%.
Der Makler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der 
Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von 
mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsmakler.
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Anschriften der Schlichtungsstellen
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann	für	die	Private	Kranken-	und	Pflegeversicherung
Postfach 06 02 2210052 Berlin
Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de 

Vermögensschadenhaftpflicht 
Der	Vermittler	unterhält	eine	Vermögensschadenhaftpflicht	die	den	gesetzlichen	Anforderungen	
gemäß §8 und 9 der Versicherungsvermittlerverordnung i.V.m. §34d Abs. 2 Nr. 3 und Finanzanla-
genvermittlungsordnung §34f Abs. 1 S. 1 GewO der Gewerbeordnung entspricht.

Beratungsleistung
Die Vergütung der Tätigkeit erfolgt als:
•	 in der Versicherungsprämie enthaltene Courtage, die vom jeweiligen Versicherungsunterneh-

men ausgezahlt wird oder 
•	 als konkret vereinbarte Zahlung durch den Kunden oder als
•	 Kombination aus beidem.

Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden und den Versicherungspro-
dukten, welche eventuell vermittelt werden.

Emittenten
Vermittelt werden Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Mark-
tes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. 
§34f GewO zulässig ist.

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- 
oder Beratungsleistungen angeboten werden
Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland be-
stehenden Marktes, soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenver-
mittler/-berater nach § 34f GewO zulässig ist.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch 
den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von 
den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell ver-
mittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies ent-
sprechend	gesondert	zu	treffenden	Vergütungsvereinbarung.	Hierbei	wird	offengelegt	ob	eine	
weitere Vergütung durch den Produktgeber erfolgt.


